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Teilzeitberufsausbildung 

Bei berechtigtem Interesse kann gemäß § 8 des Berufsbildungsgesetzes auf gemeinsamen 
Antrag der Auszubildenden und Ausbildenden in die tägliche oder wöchentliche Arbeitszeit 
verkürzt werden. Ein "berechtigtes Interesse" liegt vor, wenn der oder die Auszubildende ein 
eigenes Kind betreut, einen pflegebedürftigen Angehörigen pflegt oder vergleichbare 
schwerwiegende Gründe vorliegen. 

Um die Auszubildenden auch bei einer täglichen oder wöchentlichen Reduzierung der 
betrieblichen Ausbildungszeiten mit den wesentlichen Betriebsabläufen vertraut machen zu 
können und sie in dem für die Ausbildung erforderlichen Maß in die betriebliche Praxis 
einbinden zu können, sollte als Richtschnur eine wöchentliche Mindestausbildungszeit von 
25 Stunden nicht unterschritten werden. 

Die Teilzeitberufsausbildung führt grundsätzlich nicht zu einer Verlängerung der 
kalendarischen Gesamtausbildungsdauer. Im Einzelfall kann eine verkürzte tägliche oder 
wöchentliche Arbeitszeit mit einer Verlängerung der kalendarischen Ausbildungsdauer 
verbunden werden, wenn die Verlängerung erforderlich ist, um das Ausbildungsziel zu 
erreichen. 

 
 
Quellen: 
 

 BBiG 2005 § 8 (1) 
http://bmbf.de/pubRD/bbig.pdf  
 

 BIBB-Hauptausschuss: Empfehlung zur Abkürzung und Verlängerung der 
Ausbildungszeit / zur Teilzeitausbildung 
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/ha-empfehlung_129_ausbildungszeit.pdf  
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